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besucht werden und sich ein gewisser Prozentsatz den

Bestrebungen der Genossenschaft und der Koloniekommission

gegenüber abweisend verhält. Zugegeben, es

gibt viele und wohl auch bessere Vergnügungsmöglichkeiten.

Aber diese Anlässe sollen schlußendlich nicht
nur der Zerstreuung dienen, sie sind vielmehr als
Zusammenkünfte gedacht, bei denen jeder seinen Nachbarn

und die Familie von oben und von drüben
kennenlernen soll. Manches Vorurteil und manches falsche
Wissen fällt, wenn die Sorgen und Nöte von Menschen
in der nächsten Umgebung bekannt werden und
manche Freude entsteht, wenn ein gutes, aufmunterndes

Wort einem Bedrückten wieder auf die Beine hilft.

Man braucht am nächsten Sonntag nicht gleich mit
seiner vollzähligen Familie dem neuen Bekannten ins
Haus zu steigen; aber er soll geachtet werden und es

soll ihm nach Möglichkeit geholfen werden — man
braucht dazu nicht ein Pestalozzi zu sein — und irgendwie

profitiert jeder wieder von seinem Benehmen dem
Nachbarn gegenüber.

Und dazu ist das Kolonielokal da. Die Genossenschaft

hat es den Kolonien in freundlicher Weise zur
Verfügung gestellt und es soll seinen Zweck in jedem
Falle erfüllen: Der Genossenschaft zu dienen durch
Erreichung eines guten Einvernehmens unter den
Genossenschaftern bo.

WOHNUNGSNOT - WOHNUNGSBAU

Die Förderung des Wohnungsbaues im Kanton St.Gallen
Der Regierungsrat des Kantons St. Gallen unterbreitet

dem Großen Rat ein neues Kreditbegehren von 3,5 Millionen
Franken zur Förderung des Wohnungsbaues. In der Botschaft
wird dazu bemerkt, daß die bisherigen Kredite von insgesamt
4,8 Millionen Franken bereits durch Auszahlungen und
Zusicherungen beansprucht sind.

Durch den Einsatz dieser kantonalen Mittel, verstärkt
durch die Beiträge von Bund und Gemeinden wurden seit

Beginn der Wohnbausubventionierung im Kanton St. Gallen
im Jahre 1942 bis 2. Oktober 1946 der Bau von 1945
Wohnungen ermöglicht, wovon 1001 Einfamilienhäuser, 764
Wohnungen in Mehrfamilienhäusern und 180 Wohnungen in
umgebauten Häusern. An der Förderung des Wohnungsbaues
beteiligten sich bisher 61 von den insgesamt 91 sanktgallischen
Gemeinden.

Wenn der Wohnungsbau durch Einsatz öffentlicher Mittel
weiterhin gefördert werden soll, muß ein neuer Kredit zur
Verfügung gestellt werden. Der Regierungsrat erachtet dies
für nötig, denn die Wohnungsnot im Kanton besteht nach
wie vor in scharfer Form weiter. Die kantonale Leistung an
eine Wohnung beträgt im Mittel gegenwärtig Fr. 3100.—.
Mit einem Kredit von 3,5 Millionen Franken können somit
rund 1100 Wohnungen subventioniert werden. Der
Wohnungsbau kann im Jahre 1947 mit diesem neuen Kredit in
ziemlich gleichem Maße gefördert werden wie im laufenden
Jahre. Voraussetzung hiefür ist allerdings, daß die Bauteuerung

nicht mehr ansteigt, daß die Beiträge des Kantons im
Durchschnitt nicht erhöht werden, und daß der Bund das

Verhältnis zwischen seinen eigenen Beiträgen und denjenigen
des Kantons nicht zuungunsten des letzteren verschiebt. Die

3,5 Millionen Franken werden als Höchstbetrag dessen

erachtet, was der Kanton im Hinblick auf die Finanzlage
verantworten kann.

Bei der Festsetzung der kantonalen Subventionsbedingungen

und Subventionsansätze muß sich die Regierung ein
erhebliches Maß von Freiheit wahren, damit sie stets den im
Fluß befindlichen Verhältnissen Rechnung tragen kann. Dies
schon deswegen, weil sie weitgehend von den Vorschriften
und der Praxis des Bundes abhängen, die fortlaufend im
Wandel begriffen sind und möglicherweise gerade im Jahre
1947 tiefgreifende Veränderungen erfahren könnten.
Subventionsberechtigt sind die reinen Baukosten, höchstens aber
Fr. 45 000.— für eine Wohnung und Fr. 9000.— für ein

Zimmer. Bei Bauten, deren reine Baukosten für eine Wohnung

mehr als Fr. 45 000.—, höchstens aber Fr. 65 000.—,
oder für ein Zimmer mehr Fr. 9000.—, höchstens aber

Fr. 13 000.— betragen, sollen pro Wohnung höchstens

Fr. 45 000.— oder pro Zimmer höchstens Fr. 9000.—
subventioniert werden. Außerdem werden je Wohnung
Umgebungsarbeiten bis höchstens Fr. 2000.— berücksichtigt.
Wohnungen, deren reine Baukosten mehr als Fr. 65 000.—
oder je Zimmer mehr als Fr. 13000.— ausmachen, erhalten
keine Beiträge. Die Beiträge an private und genossenschaftliche

Wohnungsbauten sind grundsätzlich gleichgestellt und
abgestuft in ordentliche und zusätzliche Beiträge. P. K.

* Siehe auch «Das Wohnen» Nr. 7/1946.

Förderung des Wohnungsbaues im Kanton Solothurn
Der Kanton Solothurn hat in den Jahren 1940 bis 1946

für die Förderung des Wohnungsbaues die Summe von
Fr. 2 795 000.— aufgewendet. Mit diesen Mitteln konnten,
unter Einschluß der noch im Bau befindlichen Gebäude, 2120
Wohnungen erstellt werden ; dazu kommen noch einige hun¬

dert Wohungen, die während der gleichen Zeitspanne ohne

staatliche Subventionen gebaut wurden.
Durch den Krieg, Mangel an Baustoffen und durch die

Steigerung der Baukosten wurde die Bautätigkeit gehemmt,
so daß sich während des Krieges von Jahr zu Jahr ein zu-
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nehmender Wohnungsmangel bemerkbar machte. Die
Baustoffe sind nicht mehr rationiert, so daß, abgesehen davon,
daß vielfach keine Vorräte vorhanden sind, aus diesem

Grunde keine Behinderung der Bautätigkeit mehr vorhanden
ist. Anderseits stehen die Mietzinse in keinem Verhältnis zu
den heutigen Baupreisen, so daß die Bautätigkeit ohne staatliche

Beihilfe nur zur Entfaltung käme, wenn die Mietzinskontrolle

aufgehoben würde. Eine solche Maßnahme müßte
aber, solange Wohnungsmangel besteht, zu einer unabsehbaren

Steigerung der Mietzinse führen. Bis die größte
Wohnungsnot behoben ist, kann eine Aufhebung der Mietzinskontrolle

nicht in Frage kommen. Daraus folgt, daß der Staat
den Wohnungsbau weiterhin durch Beiträge fördern muß,
wenn man den Wohnungsmangel einigermaßen beheben will.

Eine kürzlich durchgeführte Erhebung über den derzeitigen

Stand auf dem solothurnischen Wohnungsmarkt ergab
einen minimalen Bedarf von 1900 Wohnungen; von den
Gemeinden wurde ein Bedarf von rund 2200 Wohnungen
angemeldet.

Für die Fortsetzung der Subventionierung des Wohnungsbaues

unterbreitet nun der Regierungsrat dem Kantonsrat
eine neue Kreditvorlage von 1,5 Millionen Franken, die auch

noch vom Volk unterbreitet werden muß. Dieser Kredit
würde für den Bau von rund 1150 Wohnungen hinreichen.
Sollten aber die Bundesbehörden die Rückvergütungen aus
dem Ausgleichsfonds der Lohn- und Verdienstersatzordnung

gänzlich oder teilweise abbauen, so würde der gleiche Kredit
nur noch für etwa 500 respektive 800 Wohnungen ausreichen.

Was die Bemessung der Subvention im einzelnen Fall
anbelangt, so waren bisher in erster Linie die Bundesvorschriften

wegleitend. Nach denselben war je Wohnraum höchstens
ein Kostenbetrag von Fr. 10 000.— subventionsberechtigt,
ohne Einrechnung der Landerwerbskosten. Die Anzahl der
Wohnräume richtete sich nach der Zahl der Familienglieder
und nach einer noch möglichen Vergrößerung. In der Regel
wurden nicht mehr als fünf Wohnräume subventioniert.
Gutsituierte Bauherren erhalten keine Subvention. Beim sozialen

Wohnungsbau gilt als Maßstab das Verhältnis zwischen dem
Gesamteinkommen und dem für eine fünfprozentige
Verzinsung inklusive Amortisation erforderlichen Betrag, berechnet

von der subventionsberechtigten Baukostensumme. Liegt
diese fünfprozentige Belastung unter 15 Prozent des

Gesamteinkommens, wird nur der ordentliche Beitrag von 10 Prozent

ausgerichtet. Innerhalb 15- und 25prozentiger Belastung werden

die ordentlichen Subventionsansätze abgestuft. Eine
Belastung von über 25 Prozent des Einkommens wird nicht mehr
als tragbar befunden.

Der zu bewilligende Kredit soll aus Vorschüssen aus dem

Amortisationsfonds gedeckt werden, und die Rückzahlung in
den Fonds soll durch den Ertrag der auf das Jahr 1949
verlängerten kantonalen Wehrsteuer (Zuschlag von 25 Prozent
auf die eidgenössische Wehrsteuer) erfolgen. P. K.

Aus der Wegleitung für die Behandlung
von Wohnbausubventionsvorlagen im Kanton Zürich

Die Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Zürich hat
kürzlich eine Wegleitung für die Behandlung von
Wohnbausubventionen herausgegeben, der wir folgendes entnehmen:

/. Beurteilung der Bauvorhaben.

Um ein Bauvorhaben auf seine Subventionswürdigkeit
beurteilen und das Ausmaß des erforderlichen Beitrages
festsetzen zu können, sind die Familienverhältnisse der Benutzer
(Beruf, Kinderzahl, effektive Bruttoeinkommen, Vermögen)
bekanntzugeben, bei Eigenheimen nach Formular «Beurteilung
des Bauvorhabens», bei Mietshäusern, soweit möglich, durch
eine entsprechende Mieterliste.

2. Wohnraumzahl.

Grundsätzlich richtet sich die Zahl der subventionierbaren
Wohnräume nach der bestehenden oder voraussichtlichen
Familiengröße. Ist bei Eigenheimen die Zimmerzahl nicht
durch die Familiengröße ausgewiesen, so werden entsprechend
weniger Räume angerechnet. Jungverheirateten können vier
Zimmer angerechnet werden.

Wohnungen für Einzelpersonen werden nicht unterstützt,
Eigenheime mit mehr als sechs Wohnräumen nur, wenn es

die Familiengröße bedingt.
Familien, die bereits über eine ihren Verhältnissen

angemessene Wohngelegenheit verfügen, erhalten keine Beiträge
an Eigenheime und dürfen nicht ohne weiteres in subventionierte

Mietshäuser aufgenommen werden, wenn nicht eine
Wohnung zur Verfügung der Gemeinde frei wird.

3. Mindesthöhe der eigenen Mittel.
Die eigenen Mittel sollten beim allgemeinen Wohnungsbau

wenigstens 10 Prozent, beim sozialen Wohnungsbau
wenigstens 5 Prozent der Nettoanlagekosten betragen. Baut

eine Genossenschaft, so hat sie mitzuteilen, wie die eigenen
Mittel aufgebracht werden.

4. Verhältnis von Mietzins und Eigenbelastung zum
Einkommen bei sozialen Wohnungsbauten.

Mietzins und Eigenbelastung dürfen beim sozialen
Wohnungsbau in der Regel nicht mehr als 20 Prozent, ausnahmsweise

25 Prozent des effektiven Familieneinkommens betragen
und einen Sechstel nicht unterschreiten. Das Einkommen ist
nach seiner Sicherheit und Regelmäßigkeit, Zahl und Alter
der Kinder im Hause, Verdienst der Ehefrau und der Kinder
und nach Unterstützungspflichten zu beurteilen.

5. Anrechenbare Kosten.

a) Die Landerwerbskosten sind zu prüfen, auch wenn sie

nicht in die anrechenbaren Kosten einbezogen werden. Sie
müssen in einem angemessenen Verhältnis zum Bauzwecke
stehen. Sind sie nach Lage und Erschließung offensichtlich zu
hoch, so wird das Bauvorhaben nicht unterstützt.

b) Die Kosten von Umgebüngs- und Erschließungsarbeiten
werden in der Regel beim allgemeinen Wohnungsbau bis zum
Betrage von Fr. 2000.—, beim sozialen Wohnungsbau bis

zum Betrage von Fr. 2500.— pro Wohnung angerechnet. Der
Mehrbetrag ist nicht beitragsfähig.

Aus dem Kreisschreiben II an die Gemeinderäte:

c) Als Mieter bzw. Eigentümer sozialer Wohngelegenheiten

kommen Familien mit Bruttojahreseinkommen
(einschließlich Frauenverdienst) von derzeit höchstens Fr. 8000.—,
zuzüglich Fr. 500.— pro Kind im Hause, in Frage. Auf
begründetes Gesuch und Antrag der zuständigen Gemeindebehörde

kann das kantonale Arbeitsbeschaffungsamt
Ausnahmen von dieser Einkommensgrenze bewilligen.
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